
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1983/3/24 3Ob55/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.03.1983

Norm

ABGB §914 IIIi

EO §216 Abs2 IIIh

Rechtssatz

Verp4ichtet sich der Darlehensnehmer "für den Fall der nicht pünktlichen Zahlung "der Zinsen" zur Leistung von 10 %

Verzugszinsen", so ist diese Formulierung im Zweifel dahin zu verstehen, daß die allfälligen rückständigen Zinsen - und

nur diese - zu verzinsen sind, weshalb Zinseszinsen vorliegen.
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3 Ob 55/82
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